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Nome und Sitz

t; Der Verein fUhrt den Nomen

Förderkreis fÜr Potienten der Abteilung Rückenmorkverletzte der Berufsge-
nossenschoftlichen Kliniken Bergmonnstrost Holle/Soole.

2) Der Verein soll in dos Vereinsregister eingetrogen werden und noch der
Eintrogung den Zvsotz ue.Y." führen.

3) Der Verein hot seinen Sitz in Holle/Soole.

g2

Gegenstond des Vereins

'l)Zweck des Vereins ist die soziole lntegrotion von okut Kronken und früher
behondelten querschnittgelöhmten Potienten der Abteilung fur Rücken-
morkverletzte der Berufsgenossenschoftlichen Klinik Bergrlnnstrosi Hol-
lelSoole. Die Unterstützung soll erbrocht werden durch pJrsonliche Betreu-
ung und durch finonzielle Hilfen, insbesondere ouch durch die Gewöhrung
von Sochhilfen on BedürFtige.

2) Der Verein konn ergönzend geeignete Moßnohmen zur soziolen lntegrotion
orgonisieren, durchfuhren und finonzieren.

g3

Gemeinnützigkeit

1) Der Verein verfolgt ousschließlich und unmifielbor gemeinnützige Ziele im
Sinne der Abgobenordnung und wird die Anerkennung der Gemeinnützig-
keit unveauglich bei dem zustöndigen Finonzomt beonirogen.
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2) Der Verein ist selbstlos tötig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schoftliche Ziele. Mittel des Vereins dürfen nur für sotzungsgemöße Zwecke
verwendet werden. Die Vereinsmitglieder erholten keine Zuwendungen ous
Mitteln des Vereins. Es dorf keine Person durch Ausgoben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind oder durch unverhöltnismößig hohe Vergütung be-
vorteilt werden.

3) Der Verein verfolgt seine gemeinnützigen Zwecke durch Förderung und
Untersiützung behinderter Menschen in ieder Hinsicht.

a) lm Folle der Auflosung des Vereins oder bei Wegfoll des Vereinszweckes
oder bei Entfollen der Gemeinnützigkeit follt dos Vermögen on den

Förderkreis für Potienten der Abteiluno Neurotroumotolooie und Rücken-

morkverletzte der Berufsqenossenschoftlichen Kliniken Beromonnsheil in Bo-
chum e.V.; Geschöftsstelle: Bürkle de lo Como Plotz 1, 44289 Bochum

der seinerseits gemeinnützig ist, mit der Aufloge, dos Vermögen im Sinne des
hier gegründeten Vereins zu verwenden.

Mitgliedschoft

l)Mitglied konn iede notürliche, volliöhrige Person werden, die die Zwecke
des Vereins unterstützen will. Sie sollte in der soziolen Reintegrotion Quer-
schnittgelöhmter tötig sein.

2) Die Mitglieder verpflichten sich zur Zohlung eines Beitroges, welcher von
der Mitgliederversommlung festgelegt wird.

3) Die Mitgliedschoft beginnt mit der Aufnohme. Der Aufnohmeontrog von
Mitgliedern konn ohne Begründung obgelehnt werden.

a) Die Mitgliedschoft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluß

5) Der freiwillige Austritt ist iedezeit möglich. Er bedorf der Schriftform und ist
on den Vorstond zu richten.
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* ELn Mitglied konn ousgeschlossen werden ,wenn es den Zielen der Ge-
reinschoft oder den Beschlüssen des Vorstondes oder der Mitgliederver-
sommlung zuwiderhondelt, wenn es dos Ansehen der GemeinsÄofr schö-
digt oder wenn ein Mitglied trotz zweimoliger Mohnung den Beitrog des
cbgeloufenen Johres gonz oder teilweise nicht gezohlt hoi.

Jber den Ausschluß eines Mitgliedes entscheidet der Vorstond. Dem be-*effenden Mitglied steht die Berufung in die Mitgliederyersommlung zu,
o.elche donn über den Ausschluß entscheidet.

- \och dem Ausscheiden hot dos Mitglied keinen Anspruch ouf Anteile ous
dern Vereinsvermögen. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen in-
-erl-rolb von sechs Monoten noch Beendigung d"t Mitgliedschoft schriftlich
geltend gemocht und begründet werden.

ffiechte und Pflichten der Mitglieder

- 
-e'Ees Vereinsmitglied hot dos Recht, sich on den Mitgliederversommlungen
r- beteiligen. Jedes Mitglied konn in [edes Vereinsorgon gewohlt unJ zu.acer 

ehrenomtlichen Tötigkeit berufen werden, die seinei Eignung ent-
sc'lchrt.

r ,eces Mitglied ist verpflichtet, die Sotzung einzuholten, die Beschlüsse der
*e'einsorgone ouszuführen und sie lnteressen des Vereins in ieder Hinsicht
:-...onren.

3 [ - '.fiitglied, dos den Verein verlößt, ist verpflichtet, noch Beendigung sei-*e' t''ereinszugehörigkeit die loufenden Beitröge des Johrer ,, .ohlen ,nd
erft t'ces Vereinseigentum zurück zugegeben.

c i e - 1.1ltglied dorf ous Vereinsmitteln Vergünstigungen oder Entschödigun-
Er3- e4rolten, die über Reisekosten oder Aufwondsentschödigungen ent-
trre:-e,ld den Richtlinien des öffentlichen Dienstes hinousgehen. Alle Tö-
'rq( e'en sind ehrenomtlich.

S H'e .cr den Mitgliederyersommlungen festgesetzten Beitröge sind pünktlich
cr* :3 

'gkeit zu zohlen und gelten ols Bringeschuld. Mitglieder, die in einertr'cr':?e sind, können durch Vorstondsbeschluß vorübergehend von den
her-: gszohlungen befreit werden.
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Vorstond

1) Der Vorstond des Vereins besteht ous fünf Personen:

Vorsitzender
Stellvertreter
Schriftführer
Kossierer
Beisitzer

2) Der Vorstond vertritt den Verein gerichtlich und oußergerichtlich im Sinne
von $ 26 BGB. Je zwei Mitglieder des Vorstondes sind zvr Verlretung ge-
meinsom berechtigt.

3) Der Vorstond beschließt mit einfocher Stimmenmehrheit. Er ist beschlußfo-
hig, wenn mindestens vier Vorstondsmitglieder onwesend sind. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

4) Der Vorstond leitet die toglichen Geschafte des Vereins. Er bereitet die Mit-
gliederversommlung unter Aufstellung der Togesordnung und Versendung
der Einlodungen vor und fuhrt deren Beschlüsse ous.

gz

1) Mindestens einmol im Kolenderiohr findet eine Mitgliederversommlung
stott, zu welcher olle Mitglieder mit einer Frist von mindestens drei Wochen
eingeloden werden. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt. Die Mitgliederver-
sommlung ist ohne Rücksicht ouf die Anzohl der erschienenen Mitglieder
beschlußföhig, wenn olle Mitglieder rechtzeitig schriftlich unter ihrer letzten
bekonnten Adresse mit Togesordnung eingeloden worden sind.

4
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Mitg I iederverso m m I u ng
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2) Die Mitgliederversommlung konn über jede Vereinsongelegenheit ent-
scheiden und ist insbesondere zu berufen zur

Wohl des Vorstondes

Entgegennohme des Johresberichtes des Vorstondes

Entlostung des Vorstondes

nne wohl von Kossenprüfern und Entgegennohme des prüfungsberichtes

ge-
Festsetzung des Mitgliedsbeitroges

Jto-
lim-

\4ir-

ung

ung

hen

ver-

:der
zten

Beschlußfossung über sotzungsönderung oder Auflösung des vereins

3) Die Mitgliederyersommlung soll in Holle/soole stoffinden.

a) Die Togesordnung setzt der Vorstond fest. Bis zum Beginn der Mitglieder-
versommlung konn iedes Vereinsmitglied eine Ergönzung der Totesord-
nung beontrogen.

5) ln der Mitgliederyersommlung hot iedes Mitglied eine Stimme. über den
Verlouf der Mitgliederversommlung und insbesondere über Beschlüsse ist
ein schriftliches Protokoll oufzunehmen, doß vom Vorstondsvorsitzenden
und einem weiteren Vereinsmitglied zu unterschreiben ist. Eine Vertretung
in der Mitgliederyersommlung ist ousgeschlossen.

0B

Außerordentl iche Mitg I iederverso m m I u n g

1) Der Vorsiond hot eine oußerordentliche Mitgliederyersommlung einzube-
rufen, wenn dos lnteresse des Vereins dies erfordert.
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2) Außerdem ist eine oußerordentliche Mitgliederversommlung einzuberufen,
wenn es von mindestens zehn Prozent der Vereinsmitglieder schriftlich be-
ontrogt wird.

Sitzungen und Beschlüsse des Vorstondes

l) Die Vorstondssitzungen sind offentlich fur olle Vereinsmitglieder

2) Der Vorstond gibt sich eine Geschöftsordnung, welche insbesondere die
Frist und Form der Einberufung von Vorstondssitzungen regelt.

3) Die Protokolle der Vorstondssitzungen sind vom Vorstondsvorsitzenden und
einem weiteren Vorstondsmitglied zu untezeichnen und ollen Vorstonds-
mitgliedern zu übersenden. Auf Verlongen sind sie in der Mitgliederver-
sommlung gonz oder teilweise zu verlesen.

$e

g t0

Wohl und Amtsdouer des Vorstondes

1)Vorstondsmitglieder werden ouf die Douer von drei Johren gewöhlt. Sie
bleiben bis zu einer Neuwohl des Noch{olgers im Amt.

2) Jedes Vorstondsmitglied ist einzeln zu wöhlen.

3) Mit dem Ende der Mitgliedschoft im Verein endet ouch die Eigenschoft ols
Vorstond des Vereins wöhrend seiner Amtszeit.

a) Scheidet ein Mitglied des Vorstondes zwischen zwei Mitgliederversommlun-
gen ous, so wohlt die nöchste Mitgliederversommlung ein neues Vor-
stondsmitglied fur die restliche Amtszeit des ousgeschiedenen Vorstondes.

5) Die Hoftung fur olle Hondlungen des Vorstondes ist ouf dos Vermögen des

f
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Vereins beschrönkt
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Kossenprüfer

l) Die Mitgliederyersommlung wöhlt zwei Kossenprüfer, die nicht Mitglieder
des Vorstondes sein dürfen, für die Douer von zwei Johren. Wied.*ohl irt
zulössig.

2) Die Kossenprüfer hoben die Kosse des Vereins einschließlich der Bücher
und Belege mindestens einmol im Geschöftsjohr sochlich und rechnerisch
zu prÜfen und dem Vorstond ]eweils schriftlich Bericht zu erstotten. Die Kos-
senprÜfer erstotten der Mitgliederversommlung einen Prüfungsbericht und
beontrogen bei ordnungsgemößer Führung der Kossengeschofte die Enilo-
stung des Vorstondes durch die Mitgliederversommlung

3) Föllt ein Kossenprüfer ous, bestellt der Vorstond einen Ersotzprüfer für die
Restdouer der Amiszeit des ousgeschiedenen prüfers.

g t2

Anderung der Sotzung und Auflösung

1) Eine Anderung der Sotzung konn nur in der Miigliederversommlung mit
drei Viertel Stimmenmehrheit der onwesenden Mitglieder beschlossen wer-
den.

2) Die Auflösung des Vereins konn nur in einer zu diesem Zweck einberufe-
nen, o ußerordentl ichen Mitg I iederverso m m I u ng besch I ossen werden.
Zum Beschluß der Auflösung ist eine % Stimmenmehrheit der onwesenden
Mitg I ieder erforderl ich.
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Der Verein wurde am .42- 'ec'' ?c
in das Vereinsregisi-er VR.4 6<'')
beim Amtsgericht Hal-le-Saalkreis
ei ngetragen.

Iial1e, den 4?- 4u 
"6'F',.&-a

Urkundsbeamtin

vi_i,:


